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Diese Auflistung soll Ihnen helfen, zu überprüfen, ob Ihre Bewerbung vollständig ist. Die Liste ist 
nur für Ihre eigene Kontrolle bestimmt, sie soll nicht mit den Bewerbungsunterlagen eingesandt 
werden.  
 
Bitte senden Sie folgende Unterlagen als eine PDF-Datei (mit der Bezeichnung: Nachname-Vor
name) per E-Mail an die deutsche Botschaft in Ihrem Heimatland. Die E-Mail-Adresse finden Sie 
rechts unter „Kontakt deutsche Botschaften“. Die PDF-Datei darf eine Maximalgröße von 10 MB 
nicht überschreiten.1 Bitte beachten Sie den jeweiligen Bewerbungsschluss für Ihr Land, der auf 
unserer Website veröffentlicht ist. Bewerbungsunterlagen in Papierform werden nicht berück
sichtigt. 
 
□ Bewerbungsbogen in deutscher Sprache elektronisch ausfüllen und auf Seite 5 und 6 hand

schriftlich unterschreiben 
 
□ Ausführliche Bewerbungsbegründung (Motivation) in deutscher Sprache, handschriftlich un

terschrieben, auf nicht mehr als zwei Seiten 
 
□ Original oder amtlich beglaubigte Kopie des Studienabschlusszeugnisses in deutscher oder 

englischer Sprache als Scan. Das Original oder die amtlich beglaubigte Kopie muss beim Aus
wahlgespräch vorgelegt werden. In begründeten Fällen kann der Nachweis über den Studien
abschluss bis zum 31. Dezember des Jahres vor Programmstart im März nachgereicht werden.2 

 
□ Wenn das Studienabschlusszeugnis nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt 

wurde, ist zusätzlich eine amtlich beglaubigte Übersetzung des Zeugnisses in deutscher oder 
englischer Sprache erforderlich. Das Original der Übersetzung muss zum Auswahlgespräch 
mitgebracht werden. (Zur Beglaubigung siehe oben.) 

 

 
1 Falls die PDF-Datei die Größe von 10 MB übersteigt, teilen Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen auf mehrere E-Mails 
auf. Bitte übersenden Sie keine ZIP-Dateien. 
2 Kopien sind dann beglaubigt, wenn eine amtliche Stelle (deutsche oder ausländische Behörde, Botschaft oder Konsu
lat der Bundesrepublik Deutschland, Universitätsstelle, Notar oder amtlich vereidigter Dolmetscher) durch Dienstsie
gel und Unterschrift bestätigt, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt. Bei mehreren zusammengehefteten Fo
tokopien muss jedes einzelne Blatt beglaubigt sein. Falls die Unterlagen nicht ordnungsgemäß beglaubigt sind, kann 
die Bewerbung nicht bearbeitet werden.  
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□ Nachweis sehr guter deutscher Sprachkenntnisse (mindestens Stufe B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) durch ein Zeugnis über eine Sprachprüfung 
oder durch das auf unserer Website angebotene IPS-Sprachzeugnis, das von einer Deutsch
lehrkraft ausgestellt und unterschrieben wurde 

 
□ zwei aktuelle Empfehlungsschreiben in deutscher oder englischer Sprache, in dem die fachli

che Qualifikation der Bewerberin bzw. des Bewerbers für das IPS beurteilt wird gemäß den 
Vorgaben zum Empfehlungsschreiben auf offiziellem Briefpapier der ausstellenden Institu
tion 

 
□ Bewerbungsfoto als Bilddatei (im Format JPEG oder einem anderen üblichen Format) 
 
□  Kopie des Reisepasses oder Kopie der ID-Card  
 
 

https://www.bundestag.de/resource/blob/189512/sprachkenntnisse.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/1149426/empfehlungsschreiben_global.pdf
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